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durchgeführt werden. Anschriften von Absolventen österrel­
chischer Technischer Lehranstalten, die in der Bundesrepu­
blik arbeiten, würden am besten über die Direktionen und 
Absolventenverbände der Österreichischen Schulen erfragt. 
Eine gegliederte Stichprobe (Art der Beschäftigungsfirma in 
der Bundesrepubl1k, Größe der Firma, Bundesland) der auf 
diese Weise ermittelten Absolventen österreichischer berufs­
bildender höherer Schulen, die in der Bundesrepublik arbei­
ten, sollte durch einen Fragebogen gebeten werden, etwa 
Folgendes zu beantworten: Alter beim Eintritt in die Berufs­
laufbahn, Fachrichtung der in Österreich durchlaufenen Aus­
bildung, jetzige Tätigkeit, Selbsteinschätzung der derzeitigen 
Position in der Hierarchie des Beschaftigungsbetriebes, Dau­
er der Einarbeitungsphase, Gehaltsniveau, kritischer Ver­
gleich mit den in der Bundesrepublik ausgebildeten Berufs­
kollegen, Wertung der eigenen Ausbildung und Karrierevor­
stellungen. Ein Teil der Stichprobe sollte zusätzlich interviewt 
werden (strukturiertes Interview). Desgleichen sollten Inter­
views mit den Personalabteilungen der Beschäftigungsfirmen 
durchgeführt werden. Dabei sollte zum Beispiel die Frage ge-
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klärt werden, ob lieber 19Jahrige Maturanten eingearbeitet 
oder solche ehemalige Absolventen österreichischer höherer 
technischer Lehranstalten eingestellt werden, die nach vier­
jähriger Berufspraxis in Österreich den Ingenieurtitel erhalten 
haben. Die Gestaltung der Einarbeitungsphase wäre in diesen 
Interviews mit den Beschäftigungsfirmen ebenfalls zu erfra­
gen. Auch die möglichen Zusammenhänge zwischen der Ein­
stellung solcher Absolventen und dem Arbeitskräftemangel 
der vergangenen Jahre sollten durch Gespräche geklärt 
werden. 
Zentrale Aufgabe der Arbeit müßte es sein, herauszufmden, 
ob die Hypothesen H1 und H2 falsifiziert werden können. 
Wenn es sich herausstellt, daß rem schulisch in der Sekun­
darstufe II ausgebildete Techniker und ähnliche Arbeitskräfte 
nach einer betrieblichen Einarbeitungszeit ganz oder auf 
Teilgebieten (Konstruktion?) die gleichen Funktionen wie 
Absolventen der Technikerschulen, der früheren Ingenieur­
schulen und evtl. sogar der jetzigen Fachhochschulen aus­
üben können, so müßte dies erhebliche Konsequenzen für 
die Berufsbildungsdiskussion haben. 

Drei Grundanforderungen an ein Bildungssystem 

Die Empfehlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz, das 
Abitur seines Charakters als Zugangsberechtigung zu den 
wissenschaftlichen Hochschulen zu entkleiden, ist nicht allein 
Ausdruck der Erkenntnis, daß selbst der Numerus Clausus 
verbunden mit komplizierten Verfahren zur Studienplatzver­
gabe nicht mehr in der Lage ist, des Ansturms auf die Hoch­
schulen Herr zu werden. Mehr noch: würde ihr gefolgt, 
machte sie auch alle Pläne und Modelle zur Oberstufen­
reform des Gymnasiums und überhaupt der gesamten Se­
kundarstufe II zunichte, denn sie folgen alle noch der die 
Bildungspolitik der letzten zehn Jahre beherrschenden Inten­
tion, Abiturienten- und Studentenzahlen erheblich zu stei­
gern. Daher signalisiert die Empfehlung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz das Ende dieser Bildungspolitik; das 
konnte allerdings niemanden mehr überraschen, denn dem 
war bereits die Erklärung der Finanzminister vorausgegan­
gen, der Bildungsgesamtplan sei nicht finanzierbar. 

Wie soll es weitergehen? Zwar ist jetzt der Zeitpunkt für 
einen Neuansatz der Bildungspolitik gekommen, dennoch ist 
nicht viel Zeit zum Nachdenken, weil die Folgen der verfehl­
ten Entwicklung und noch mehr ihres Scheiterns Probleme 
aufwerfen, die sofort gelöst werden müssen (und deshalb 
kann man auch keineswegs einfach alles lassen, wie es ist): 
Schon im Jahre 1978, in drei Jahren also, werden nach der 
Prognose des Wissenschaftsrates in seinen im Mai dieses 
Jahres veröffentlichten Empfehlungen zum 4. Rahmenplan 
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz 48 000 Studierwil­
lige von den Hochschulen abgewiesen werden müssen -
48 000 junge Menschen, denen durch Bildungswerbung aka­
demische Titel und akademisches Prestige, Aufstiegschancen 
in Führungspositionen mit entsprechenden Verdienstmoglich-

keilen wenn auch nicht versprochen, so doch in Aussicht ge­
stellt worden sind. Gewiß - Wirtschaft und Staat suchen 
schon langst nach Auswegen aus diesem Dilemma: z. B. 
haben große Firmen besondere Ausbildungsgänge eingerich­
tet, die dem Abiturienten sofort den Weg m gehobenere Po­
sitionen eröffnen sollen, und in Baden-Württemberg wird be­
reits seit einiger Zeit erfolgversprechend mit dem Berufsaka­
demie-Modell experimentiert, das große Chancen zu haben 
schemt, von anderen Bundeslandern ubernommen zu wer­
den. Aber der erste (Aus-)Weg tragt deutlich den Stempel 
der Notlösung: ihm fehlt bislang eine einhellliehe Konzep­
tion, er verleiht daher kein überbetnebl1ches Abschlußzertifi­
kat (und damit auch keine allgemein anerkannte und attrak­
tive Berufsbezeichnung), und infolgedessen mangelt es 1hm 
an allgemeiner Anerkennung. Ebenso aus der Not geboren 
erscheint auch der zweite Weg: Allein um der Lösung einer 
speziellen Frage willen w1rd kurzerhand eine neue Schulform 
etabliert. Schon das Problem der Anerkennung graduierter 
Ingenieure in der EWG bescherte uns erst vor kurzem, wie 
erinnerlich, eine neue Schulform: die Fachoberschule. -
Vielfaltige Möglichkeiten zu eroffnen ist sicher ein Qualitäts­
kritenum fi.Jr ein Bildungssystem, aber es darf nicht m1t 
einem Handelsunternehmen verwechselt werden, das wahl­
los in sein Sortiment aufnimmt, wofür gerade Bedarf besteht. 
Mögen auf diese Weise auch aktuelle Probleme vordergrün­
dig rasch gelöst werden, so werfen sich doch sofort neue 
auf: 

- der komplexe Charakter des Bildungssystems geht verlo­
ren, 

damit werden die verschiedenen Bildungswege unüber­
sichtlich, 
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infolgedessen können manche bestehenden Durchlässig­
keilen nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie nicht 
mehr erkennbar sind, und deshalb gerat die Durchlässig­
keit selbst und damit zugleich die Chancengleichheit in 
Gefahr, und letztlich 

- verringert sich die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems, 
und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Relation 
von Aufwand und Ertrag. 

Gerade diese Gesichtspunkte aber - Leistungsfähigkeit, 
Chancengleichheit und Übersichtlichkeit - stellen die drei 
ersten wichtigsten Anforderungen an ein modernes demo­
kratisches Bildungssystem dar. Ehe ein entsprechendes Mo­
dell skizziert werden kann, mussen erst diese drei Begriffe, 
die zwar heute in aller Munde sind, ohne daß man sich häu­
fig über ihren Inhalt im klaren ist, näher präzisiert werden. 
Dabei kommt es einerseits darauf an, sie mit Inhalt zu fül­
len, um sie nicht als gedankenlose Leerformeln zu verwen­
den, andererseits sie aber auch nicht zu überfordern, was 
ebenso häufig geschieht. 

1. Leistungsfähigkeit 

Das Kriterium "Leistungsfähigkeit" erschöpft sich keineswegs 
1n dem bereits angesprochenen Smne der Relation von Auf­
wand und Ertrag; dies ist auch erst das sekundäre Problem. 
Im Vordergrund steht die Frage, was ein Bildungssystem zu 
leisten hat und ob es diesen Anspruchen gerecht wird. 

Aus den immer vielfältiger und intensiver werdenden Wech­
selbezügen zwischen Individuum und Gesellschaft leitet die 
Gesellschaft ihre Legitimation ab, in die originären Rechte 
und Pflichten der Familie zur Bildung und Erziehung der Ju­
gend zunehmend einzutreten, zumal die Familie dem auch 
infolge der sich zu immer komplizierteren und komplexeren 
Formen entwickelnden Gesellschaft und Wirtschaft in immer 
geringerem Umfange nachkommen kann. Im selben Maße 
treten neben den Bildungs- und Erziehungszielen des Indi­
viduums und der Familie die der Gesellschaft immer stär­
ker hervor. Doch stehen vor allem die westlichen Industrie­
Demokratien vor dem Dilemma, daß - wie der Strukturplan 
(S. 60) feststellt - "die Sozialwissenschaften nicht nur in der 
Bundesrepublik außerstande (waren), eine allgemein aner­
kannte Gesellschaftstheorie zu erstellen, aus der sich gesamt­
gesellschaftliche Interessen und Prozesse" für Wertvorstel­
lungen ableiten lassen, aus denen ein allgemeines oberstes 
Bildungs- und Erziehungsziel konkretisiert werden kann. 
Wenn dieses ungeklärte Problem auch große Schwierigkeiten 
bere1ten mag, so hindert es dennoch nicht, auf einer Ebene 
unter d1esem allgemeinen obersten Bildungsziel Aussagen zu 
machen. Hierfür hat Grüner in seinem flir den Bildungsrat 
erstatteten Gutachten "Verknüpfung berufs- und studienbezo­
gener Bildungsgänge" einen wesentlichen Beitrag geleistet, 
indem er "Beruf" als eine "gesellschaftliche Rolle" darstellt 
(S. 14 flg.). Damit stimmt er mit dem Ansatz des Autors im 
Zusammenhang mit Problemen der Konstruktion beruflicher 
Curricula ("Kriterien für anerkannte Ausbildungsberufe", 
S. 10) überein, die Bezüge zwischen Individuum und Ge­
sellschaft insgesamt als "soziale Rollen" aufzufassen, und 
zwar als die folgenden sechs, mit denen alle Bezüge des 
Individuums zur Gesellschaft, und damit sowohl sein gesam­
tes Leben als auch das gesamte gesellschaftliche Leben er­
faßt werden: 

- die Rolle als Mitglied der Familie, 

die Rolle als Mitglied der Gesellschaft, 

die Rolle als Teilnehmer am Erwerbsleben, 

die Rolle als Teilnehmer am Wirtschaftsleben (z. B. als 
Konsument), 

- die Rolle als Teilnehmer am Kulturleben und 

- die Rolle in der Freizeit. 

Mit der Fixierung dieser Rollen ist zugleich ein wesentlicher 
Beitrag zur Frage, was ein Bildungssystem zu leisten hat, 
erfolgt: das Bildungssystem hat den einzelnen zu befähigen, 
diese sechs Rollen in der Gesellschaft zu ubernehmen und 
auszufüllen. Die Einheit dieser "Rollenziele" als "Teilziele" 
unter dem allgemeinen obersten Bildungs- und Erziehungs­
Ziel, die Einheit des "Objektes" dieser Ziele, an dem sie 
verwirklicht werden sollen - d. i. die "Persönlichkeit" des 
Menschen, der (insgesamt) zu einer autonomen Persönlich­
keit in der Gesellschaft gebildet und erzogen und daher mo­
tiviert und befähigt werden soll, alle diese Rollen in der Ge­
sellschaft zu übernehmen - und nicht zuletzt der Umstand, 
daß diese sechs Rollen in einem engen wechselseitigen Zu­
sammenhang stehen, all das fordert zwingend, daß im Prin­
zip jedes Curriculum, mag bei ihm auch ein "Rollenziel" im 
Vordergrund stehen (wie z. B. in beruflichen Curricula), die 
anderen "Rollenziele" nicht unbeachtet lassen darf, sondern 
berücksichtigen, einbeziehen, integrieren muß. 

Damit sind die Leistungsanforderungen an ein Bildungs­
system genügend präzisiert, um den konkreten Auftrag an 
die Curriculum-Konstrukteure zu erteilen: alle Bildungsgänge 
1m Rahmen der Schul- bzw. Bildungspflicht, die in der Bun­
desrepublik generell und de facto bis zum 18./19. Lebens­
jahr dauert, müssen grundsätzlich alle Bildungsinhalte be­
rucksichtigen und integrieren, die zum Erreichen aller sechs 
genannten "Rollenziele" erforderlich sind. Insbesondere im 
Hmblick auf die Rolle als Teilnehmer am Erwerbsleben kann 
unter dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit des Bil­
dungssystems die Devise für einen bildungspolitischen und 
reformerischen Neuansatz nur lauten, jedem Jugendlichen -
also auch dem Gymnasiasten! - eine berufliche Erstqualifika­
tion auf einem Niveau zu vermitteln, das mindestens dem des 
Facharbeiters, Handwerksgesellen, Kaufmannsgehilfen usw. 
entspricht. Wie wir sehen werden, gibt es besonders in der 
aktuellen gegenwärtigen Situation noch weitere gewichtige 
Gründe für diese Forderung. 

Für d1e konkrete und endgültige Ausformulierung der Lei­
stungsanforderungen an ein Bildungssystem müssen auch 
noch die folgenden weiteren Aspekte beachtet werden: er­
stens müssen die Ziele 1n einem angemessenen Verhältnis 
zum bestehenden und zum nach realistischer Planung anzu­
strebenden Entwicklungsstand der Gesellschaft stehen; zwei­
tens mussen die zum Erreichen der gesetzten Ziele erforder­
lichen Mittel in einem angemessenen Verhältnis zur finan­
ziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt stehen; 
drittens endlich mussen die Ziele unter wirtschaftlichstem 
Mitteleinsatz, d. h. der günstigsten Relation zwischen Auf­
wand und Ertrag verwirklicht werden. Besonders unter dem 
zuletzt genannten Gesichtspunkt sollte auch die Dauer der 
organisierten Bildungswege überpruft und die Vorverlegung 
des Beginns der Schulpflicht auf das fünfte Lebensjahr mit 
Nachdruck verfolgt werden. Der Umstand, daß heute ein 
Hochschulabsolvent kaum noch erheblich vor dem 30. Le­
bensjahr ins Berufsleben eintreten kann, ist sowohl ein finan­
zieller als auch ein gesellschaftlicher Luxus, den sich eine 
Gesellschaft nur in Zeiten des Wohlstandsüberflusses und 
-Übermutes ungestraft leisten kann. 

2. Chancengleichheit 
Auch für diesen Begriff gilt in vollem Umfange, was bereits 
fur den Begriff Leistungsfähigkeit gesagt wurde: er bedarf 
vor einem bildungspolitischen Neuansatz einer Ausfüllung, 
die so konkret ist, daß sie seinen leerformelhaften Gebrauch 
in der weiteren Diskussion ausschließt, andererseits ihn aber 
auch nicht überfordert. 

Ausgehend von der juristischen Interpretation der vom Ver­
fassungsrecht (Art. 3 GG) gebotenen Gleichbehandlung aller 
Menschen, die gleichzeitig eine Interpretation des Begriffs 
"Gerechtigkeit" darstellt, nämlich Gleiches gleich und Unglei­
ches ungleich zu behandeln, kann Chancengleichheit im Hin­
blick auf ein Bildungssystem nur bedeuten, daß jedem unter 
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gleichen Voraussetzungen in bezug auf seine vorhandene 
oder zu erwerbende Fähtgkeit, Bildungswege erfolgreich ab­
zuschließen, dte gleichen Chancen gegeben werden mussen. 
Das bedeutet nicht, daß jeder unabhängig von diesen Vor­
aussetzungen die gleichen Chancen erhalten muß. Glück­
licherweise gewinnt die Erkenntnis mehr und mehr an Bo­
den, daß dte Menschen von Natur (Erbanlage) und Umwelt 
mit verschiedenen Voraussetzungen ausgestattet werden und 
insbesondere die umweltbedingten Faktoren in frühester Ju­
gend äußerst entscheidende Einflüsse besitzen, die durch 
kompensatorische Erziehung zwar nivelliert, aber kaum noch 
voll behoben werden können. Die Sozialstaatsklausel unse­
rer Verfassung erlaubt jedoch nicht, dies einfach hinzuneh­
men, sondern fordert, für die Nivellierung der in der Regel 
schichtenspezifisch bedingten unterschiedlichen Vorausset­
zungen zu sorgen. Dieses sozialstaatliche Gebot geht m. E. 
über die Interessen der Gesellschaft hinaus und stellt die 
Interessen des Individuums sogar uber die der Gesellschaft. 
Daher darf dte Forderung Benachteiligter dann z. B. nicht 
eingestellt werden, wenn kein konkreter gesellschaftlicher 
Bedarf an mehr auf einer hoheren Qualifikationsstufe Gebil­
deten besteht. 

Dtese Interpretation von Chancengleichheit bedeutet über­
tragen auf ein Bildungssystem, daß es zwar differenzierte 
Bildungswege zu verschtedenen strukturierten Bildungspro­
filen vorsehen kann, aber auch, daß Jeder dteser Bildungs­
wege Durchlässigkeit zur höchsten Bildungsstufe, als die ein 
Hochschulstudium angesehen wird, zu garantieren hat. Dabei 
muß das Bildungssystem den größten Teil bisheriger soge­
nannter 2. Bildungswege, die nur unter höherem Zeitauf­
wand, als der 1. Bildungsweg erfordert, und unter besonde­
ren Erschwerntssen beschritten werden können, als "nor­
male" 1. Bildungswege einfangen. Die Notwendigkeit zur 
Einnchtung 2. Bildungswege muß im wesentlichen auf Er­
gänzungskurse beschränkt werden konnen, um höhere for­
male Bildungsstufen zu erreichen, die Voraussetzung für den 
Eintritt in weiterführende Bildungsgänge sind. 

3. Skizze eines übersichtlichen Bildungssystems 

Auch bei der Planung eines ubersichtlichen, d. h. einfach 
strukturierten Bildungssystems muß davon ausgegangen wer­
den, daß e1n "Einheitsbildungsweg" - abgesehen von sei­
ner Auffächerung in verschtedene "Berufsfelder" - weder 
den gesellschaftlichen Bedürfnissen noch - unter dem Ge­
bot der Chancengleichheit im oben umschriebenen Sinne -
der unterschiedlichen Determinierung des einzelnen durch 
Erb- und soziale Umweltfaktoren, die hier durch ihr "äuße­
res" Erscheinungsbild mit Begriffen wie Begabung I Bild­
samkeit I Lernfähigkeit I Schulerfolgsaussicht umschrieben 
werden sollen, gerecht werden kann. Es ist daher erforder­
lich, im Bildungssystem mindestens zwei Wege zu eröffnen, 
um dem allen Rechnung zu tragen*). 

') Christopher JENCKS meint im Resümee seiner umfangreichen For­
schungen zum Problem der Chancengleichheit sogar (S. 277)· "Ern 
Schulsystem. das nur eine Art der Schulbildung - so gut d1ese auch 
se1n mag - l1efert. muß v1elen Ellern und Krndern unweigerlich un­
befned,gend vorkommen Das Ideale System wurde so v1ele Arten der 
Schulbildung anbieten, w1e Kinder und Ellern es wollen, und es würde 
M1ttel und Wege finden, d1e Krnder solchen Schulen zuzuwe1sen, fur 
d1e sie gee1gnet sind. Da d1e Art der Schulbildung eines Menschen 
nur ernen relatiV genngen Langzeiteffekt auf serne Entwicklung zu 
haben schernt, hat d1e Gesellschaft als Ganzes selten ern zwrngendes 
Interesse an der Begrenzung der Bildungsmoglichkeiten, d1e Eltern 
und Schulern zur Verfugung stehen" D1eser letzteren Mernung JENCKS· 
muß entschieden Widersprochen werden. Er laßt dabei gans offensicht­
lich außer Betracht. daß d1e Gesellschaft stets ern Interesse daran 
haben muß, daß 1hre Bildungswesen - !rotz aller durch d1e Forschun­
gen von JENCKS und serner Gruppe festgestellten Chancenungleich­
hellen des IndiVIduums - durch serne Struktur Chancengleichheit 
eroffnen muß, auf allen erngeschlagenen Bildungswegen ohne Er­
schwernisse die hbchste Bildungsstufe, d. h. ern wissenschaftliches 
Stud1um, zu erre1chen, also durchlass1g sern muß; das aber laßt s1ch 
nur durch e1nfache, uberslchtllche Gliederung des Systems erreichen 
D1es 1st das e1ne Interesse der Gesellschaft an der Begrenzung der 
Vielfalt der Bildungswege Das andere Interesse liegt dann, daß ern 
vielfaltiges Bildungssystem !eurer ist als ern ernfeeher strukturiertes, 
und daß daher der von der Gesellschaft zu tragende Aufwand fur das 
Bildungssystem seine V1elfaltigke1t begrenzt. 

Doch fordert das Gebot der Chancengleichheit, diese unter­
schiedliche Determination lediglich als eine primäre, d. h. 
vorläufige, zu akzeptieren, die sich keinesfalls zu einer end­
gülttgen verfestigen darf, weil sie durch die Struktur des 
Bildungssystems nur noch unter großen Schwierigkeiten 
oder überhaupt nicht mehr korrigiert werden kann. 

Geht man ferner davon aus, daß das heutige und zukünftige 
Leben des Menschen und der menschlichen Gesellschaft 
mehr und mehr durch zunehmende Wissenschaftlichkeit und 
Technisierung (verstanden vor allem als Anwendung Wissen­
schaftlicher Erkenntnisse) bestimmt wird, so liegt nahe, für 
den Bildungsabschnitt zwischen dem Bereich einer für alle 
Jugendlichen verbindlichen und einheitlichen Grundbildung 
und dem Hochschulbereich einen wissenschaftspropädeu­
tisch-theoretisch und einen anwendungstechnisch orientier­
ten Bildungsweg zu konzipieren. ln Übereinstimmung mit 
den Reformplänen der letzten Jahre (Bildungsbericht '70, 
Strukturplan, Bildungsgesamtplan) würde nach einer gemein­
samen Elementar- und Prtmarstufe eine erste Weichenstel­
lung beim Eintritt in die Sekundarstufe I erfolgen. Dabei soll­
ten die beiden Bildungswege in der Sekundarstufe I aller­
dings noch weitgehend parallel laufen, um maximale (hori­
zontale) Durchlässigkeit zu gewährleisten. ln dieser Phase 
haben allgemeine Bildungsinhalte zu dominieren, wobei je­
doch "Allgemeinbildung" einer neuen Begriffs- und Inhalts­
bestimmung bedarf. eine "neue Allgemeinbildung" hat 
neben tradttionellen Inhalten vor allem auch allgemeintech­
nische Inhalte zu umfassen. 

Eine gewisse Differenzierung beider Bildungswege im Hin­
bltck auf dte nach Abschluß der Sekundarstufe I einsetzende 
stärkere Trennung in den wissenschaftspropädeutisch-theo­
retisch und den anwendungstechnisch orientierten Bildungs­
weg hätte allerdings schon in dieser Phase zu erfolgen. 

Neben diese "neue Allgemeinbildung" im angedeuteten 
Sinne hat ferner e1ne die den weiteren Bildungsweg nun 
stärker prägende Primärdetermination berücksichtigende 
"Lebenslehre" zur konkreteren Erfassung und Ausrichtung 
auf die sechs "Rollenziele" zu treten, die aus Ansätzen der 
Arbeitslehre bzw. der polytechnischen Erziehung (durch Er­
weiterung) entwickelt werden könnte. 

Mit Beendigung der Sekundarstufe I - entsprechend den 
Intentionen des Strukturplanes nach Abschluß des 10. Schul­
jahres - hat dann eine einschneidendere Trennung der Bil­
dungswege zu erfolgen, die zwar nun zunächst eine hori­
zontale Durchlässigkelt ausschließt, jedoch eine spatere Wie­
dervereinigung beider Wege nicht nur ermöglicht, sondern 
tatsachltch herbeiführt. 

Der wissenschaftspropädeutisch-theoretische Bildungsweg 

zielt - aufgefachert nach Berufsfeldern z. B. in Form eines 
Medizinischen, Naturwissenschaftlichen, Pädagogischen oder 
Sozial-Gymnastums usw. - sowohl auf den Erwerb der Stu­
dierfahigkeit als auch auf den Erwerb einer beruflichen Erst­
qualifikation ab, die beide zugleich innerhalb von drei Jah­
ren erworben sein sollten. 

Die auf dtese Weise erworbene Studierfähigkeit kann natür­
lich nur eine berufsfeldbezogene (fachgebundene) sein, wo­
bei allerdtngs- um einem dem Verfasser am häufigsten ent­
gegengebrachten Einwand gegen dieses ursprünglich im Zu­
sammenhang mit dem aktuellen Abitunenten- und Numerus­
Ciausus-Problem entwickelte Modell (vgl. aspekte, Heft 
6/1974, S. 35-38, und Heft 7/8/1974, S. 22-25, insbes. S. 23) 
zu begegnen- eine nachträgliche Korrekturmöglichkeit der Be­
rufsfeldentscheidung vorgesehen werden muß. Nach Erwerb 
dieses Fachabiturs und gleichzeitig einer beruflichen Erst­
qualifikation sieht das Modell vor, daß alle Absolventen nun­
mehr für ein Jahr ins Beschäftigungssystem einzutreten 
haben, und zwar ntcht als Prakttkanten, sondern als Arbeits­
kräfte. 
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Hier stellt sich nun die Frage nach der Integration bzw. viel­
mehr der lntegrierbarkeit beruflicher und im Sinne der Wis­
senschaftspropadeutik allgemeiner (und allgemein-techni­
scher) Bildungsziele und -inhalte. Grüner weist in seinem be­
reits erwähnten Gutachten grundsatzlieh den richtigen Weg, 
wenn er erklärt, daß dies (am ehesten, zugleich aber nur) 
für solche Berufe möglich ist, bei denen "die beruflichen 
Lerninhalte selbst so WISsenschaftspropädeutisch sind, daß 
an ihnen die für die Studierfähigkeit gewünschten Verhal­
tensweisen und Attitüden trainiert werden können" (S. 17), 
Berufe also, "deren Inhalte bereits hochgradig vertheoreti­
siert sind" (S. 18). Leider bleibt Grüner im weiteren dann 
nicht konsequent - wohl vor allem deshalb, weil er nur die 
traditionellen handwerklichen, industriell-gewerblichen oder 
kaufmännischen Lehr- bzw. Ausbildungsberufe im Auge hat 
- und sieht (S. 36) für Studierfahigkeit und berufliche Erst­
qualifikation verknupfende Bildungsabschnitte das "Tech­
nikerniveau" als über dem "Facharbeiterniveau" liegende 
Ebene vor. Die lntegrierbarkeit beruflicher und allgemeiner 
(d. h. wissenschaftspropädeutischer) Bildungsziele und -in­
halle ist aber nicht ein Problem der Qualifikationsebenen, 
sondern vielmehr der Qualifikat1onsarten. Daher kommen für 
den Erwerb einer beruflichen Erstqualifikation an Berufsgym­
nasien grundsätzlich nicht die traditionellen Ausbildungs­
berufe in Betracht, da sie nach dem Profil ihres Bildungs­
zieles und nach ihren Bildungsinhalten anwendungstechnisch 
orientiert sind und daher - wie die Erfahrungen vor allem 
in Ostblockstaaten zeigen - der Versuch ihrer Verknüpfung 
mit der entsprechenden fachgebundenen Hochschulreife 
offensichtlich generell, d. h. in der Form der Regelschule, 
zum Scheitern verurteilt zu sein scheint. Deshalb kann es 
sich für berufliche Erstqualifikationen am Gymnasium nur um 
Berufe handeln, die nach Ziel, Inhalt und Methode ihrer Ver­
mittlung einen dominierenden Theoretisierungsgrad besitzen, 
wie z. B. Kindergärtner, Vorschulerzieher oder Schulassistent 
für das Pädagogische Gymnasium, Krankenpieger für das 
Medizinische Gymnasium, Sozialassistent für das Sozialgym­
nasium, Mathematischer, Physikalischer, Chemischer Assi­
stent für das Naturwissenschaftliche Gymnasium usw. Da 
aber auch solche Qualifikationen nicht erworben werden 
können, ohne daß Raum zur Einübung der geforderten Ver­
haltensweisen zur Verfugung steht, ohne daß die Umsetzung 
theoretischer Erkenntnisse in die Praxis trainiert wird und 
die Anforderungen der Praxis vom Lernenden selbst erfahren 
werden, sind Betriebspraktika in d1e Gymnasialausbildung 
einzubeziehen. 

Hinsichtlich der Integration von allgemeiner und beruflicher 
Bildung geht das Modell also im Prinzip den umgekehrten 
Weg der gegenwärtigen bildungspolitischen und wissen­
schaftlichen Bemühungen: Statt allgemeine Bildung in be­
rufliche Bildungsgänge einzubeziehen, bezieht es berufliche 
Bildung in (bisher allein) allgemeiner Bildung vorbehaltene 
Bildungsgänge ein; keineswegs liegt darin aber etwa die 
-durch nichts zu begründende- Intention, bisherige über­
wiegend zu beruflichen Qualifikationen führende Bildungs­
wege nicht künftig stärker allgemeinbildenden (und allge­
meintechnischen) Bildungsinhalten zu öffnen. 

Wie bereits dargelegt, hat sich nach dem Modell an das 
Gymnasium eine einjährige Berufstätigkeit im erlernten Be­
ruf anzuschließen, die Voraussetzung für die Aufnahme des 
Studiums in dem entsprechenden "Feld" ist. Die volle Stu­
dierfähigkeit wird demzufolge nach dem Modell (unter der 
Voraussetzung, daß im Primar- und Sekundarbereich I nicht 
Kürzungen vorgenommen werden können) im Regelfall nach 
insgesamt 14 Bildungsjahren erworben, wird ein Berufsfeld­
wechsel vorgenommen, nach 15 Jahren. 

Ein traditionelles allgemeinbildendes Gymnasium herkömm­
licher Art hat in diesem Modell nur noch als Ausnahme Platz 
für solche Bildungsgänge, in denen es kein dem "akademi­
schen Berufsfeld" vorgelagertes nichtakademisches Feld 
gibt: z. B. für das Studium der Archäologie, für reine Spra­
chenstudien, insbesondere alter, nicht mehr lebender Spra-

chen, ohne gleichzeitigen Erwerb der Lehramtsbefähigung 
usw. Dieses allgemeinbildende Gymnasium sollte im Ge­
samtbildungsgang auf msgesamt 12 Jahre (gegenüber dem 
Berufsgymnasium also um 1 Jahr) verkürzt werden und für 
Studien der genannten Art sofort zum Eintritt in die Hoch­
schulen berechtigen. 

Ein derartig konstruierter wissenschaftspropädeutisch-theore­
tisch orientierter Bildungsweg hätte eine Reihe entscheiden­
der Vorzüge, von denen hier zwei wesentliche hervorgeho­
ben werden sollen: 

a) Entlastung der Hochschulen auf doppelte Weise, 

erstens: Studierende, die bereits mit der Praxis Be­
kanntschaft gemacht haben, studieren erfahrungs­
gemäß zielgerichteter und daher "schneller"; da sie 
nicht oder weniger von Angst vor der Praxis geplagt 
werden, werden sie weniger zu Studienverlängerungen, 
Zweitstudien, Promotionen etc. neigen, um länger im 
Schonraum der alma mater verweilen zu können -
auch dies zeigt die Erfahrung; 

zweitens: durch den Zwang zur Ausübung einer Berufs­
tätigkeit vor Aufnahme des Studiums, welches dann 
z. B. einen erneuten erheblichen Konsumverzicht mit 
sich bringt, ist zu erwarten, daß eine nicht unbedeu­
tende Anzahl von Abiturienten sich nicht für ein an­
schließendes Studium entscheidet, sondern über (im 
Modell vorgesehene) Weiterbildungen im Beschäfti­
gungs- und/oder Bildungssystem beruflichen Aufstieg 
sucht. 

Eine weitere Entlastung der Hochschulen sieht das Modell 
durch die Einrichtung eines speziellen außeruniversitären, 
im Prinzip "dual" angelegten Bildungsganges für Abitu­
rienten vor, der einen direkten "Einstieg" ins Beschäfti­
gungssystem auf einer Ebene eröffnen soll, auf der auch 
die Hochschulabsolventen eintreten. 

b) Von gle1ch großer Bedeutung ist aber auch der Umstand, 
daß im Falle einer "Überproduktion" von Hochschulabsol­
venten diejenigen, denen der Arbeitsmarkt eine Aufnahme 
in entsprechende Stabs- oder Linienpositionen, für die sie 
sich ausgebildet fühlen, verwehrt, immerhin eine qualifi­
zierte Tätigkeit ausüben können, die es ihnen erlaubt, sich 
ihre Chance dorthin zum Aufstieg zu erhalten und auf sie 
zu warten; das gegenwärtige Bildungssystem verdammt 
sie dazu, unqualifizierte Tätigkeiten zu übernehmen, weil 
sie für qualif1z1erte n1cht ausgebildet sind, und nimmt 
ihnen allein durch Zeitablauf mehr und mehr die Chance 
zu diesem Aufstieg. 

Der anwendungstechnisch orientierte Bildungsweg 

fuhrt über eine wie bisher insgesamt dreijährige Berufsaus­
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf zu einer be­
ruflichen Qualifikation, die zu -wenn auch anderen, so aber 
doch - im Niveau und im sozialen Ansehen vergleichbaren 
Tätigkeiten führt, wie sie den Absolventen des Berufsgymna­
siums nach dem Abitur offenstehen. Diese Tätigkeiten unter­
scheiden sich von denen der Abiturienten lediglich dadurch, 
daß sie anwendungstechnisch orientiert sind. 

Da wegen dieser auf Anwendungstechnik ausgerichteten 
Orientierung die Verknüpfung der beruflichen mit wissen­
schaftspropädeutischen Bildungszielen und -Inhalten nicht 
oder nur nach Beseitigung sehr großer, bisher aber noch 
nicht überwundener Hindernisse, die einer Einführung als 
"Regelschule" entgegenstehen, möglich erscheint, kann der 
Erwerb der Studienreife in diesem Bildungsweg erst flir eine 
gesonderte, auf den Erwerb der beruflichen Erstqualifikation 
aufbauenden Bildungsstufe vorgesehen werden *). Sie sollte 
nicht länger als ein Jahr dauern. Auch der Absolvent des 
anwendungstechnisch onentierten Bildungsweges könnte da­
mit die fachgebundene Hochschulreife im Regelfalle nach 

*) D1eser Eins1cht folgt auch die Bildungskommission in ihrer Emp­
fehlung "Zur Neuordnung der Sekundarstufe II", vgl. S. 68/69. 
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insgesamt 14 Bildungsjahren erreichen, d. h. in der gleichen 
Zeit wie der Berufsgymnasiast 

Ein so konzipiertes Bildungssystem gewahrleistet daher -
vom System her gesehen - Chancengleichhell im oben defi­
nierten Sinne. 

Das Modell sieht ferner als Alternative zum "Abiturkurs" 
des anwendungstechnisch orientierten Bildungswesens nach 
Abschluß der beruflichen Erstqualifikation (als Facharbeiter, 
Handwerksgeselle, Kaufmannsgehilfe usw.) außeruniversitäre 
Weiterbildungsgänge im Beschaftigungs- und 1oder Bildungs­
system vor, die entsprechend den für den wissenschafts­
propädeutisch-theoretisch orientierten Bildungsweg vorge­
schlagenen vergleichbare Möglichkeiten zum Vorstoß in 
Stabs- und Linienpositionen eröffnen. 

Der graphische Aufriß eines derartigen Bildungssystems 
zeigt, daß es dem Anspruch auf Übersichtlichkeit voll gerecht 
w1rd. Die Vorstellung eines einfach struktunerten, übersicht­
lichen Systems war auch hauptsächlichstes Anliegen dieser 
Ausführungen. Es sieht im Prinzip nur noch zwei Schultypen 
in der Sekundarstufe II vor, nämlich: 

das Berufsgymnasium (aufgefachert nach Berufsfeldern) 
m1t einem um ein Jahr verkürzten allgemeinbildenden 
Zweig, der allerdings nicht die dominierende Stellung des 
traditionellen Gymnasiums übernehmen wird, und 

- die Teilzeitberufsschule (ebenfalls aufgefächert nach ent-
sprechenden Berufsfeldern). 

Alle weiteren Institutionen dieses Bildungssystems können 
als besondere "Züge" an einen der beiden - einzigen -
Schultypen angegliedert werden· 

der "Abiturkurs" des anwendungstechnisch orientierten 
Bildungsweges zweckmäßigerweise dem Berufsgymna­
sium der Fachrichtung, die mit der erworbenen beruf­
lichen Erstqualifikation korrespondiert, 

d1e 1m Modell vorgesehene besondere "Abiturienten­
ausbildung" den mit den bisherigen Fachhochschulstu­
diengängen korrespondierenden Studiengängen in der 
Gesamthochschule und 

alle sonst1gen beruflichen (We1ter-)Bildungsgänge den 
entsprechenden Berufsschulen. 
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Zur Integration Allgemeiner und Beruflicher Bildung 

Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildungsfor­
schung, Prof. Hans-Joachim Rosenthal, gab Karin Huffzky für 
die Sendereihe "Hochschule und Gesellschaft" des Senders 
Freies Berlin (SFB) folgendes Interview: 

Huffzky: Herr Professor Rosenthal, das Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung hat ja unter anderem die zentrale 
Funktion, berufsbefähigende und berufsqualifizierende Cur­
ricula zu entwickeln Worauf beziehen sich denn nun d1ese 
Curricula. Sind damit Ausbildungsordnungen in Betrieben 
gemeint oder Lehrp!äne fur Berufsschulen? 

Rosenthal: Nun, 1n deutscher Sprache heißt Cumculum 
schlicht und einfach Lehrplan. E1n Lehrplan in der Schule, 
das kann sein: ein Rahmenlehrplan, ein erweiterter Rahmen­
lehrplan, e1n Stoffverteilungsplan. Im Betrieb spricht man von 
Ausbildungsplänen und der Auszubildende, um den es bei 
der Berufsqualifizierung geht, der durchläuft einen betrieb­
lichen Ausbildungsplan auf der einen Seite und einen schu­
lischen Lehrplan auf der anderen Se1te. Wir nennen das eme 
Ausbildungsordnung 1m we1teren Smne. Und solche Ausbil­
dungsordnungen im weiteren Sinn haben eme zentrale Be­
deutung fur die Reform der beruflichen Bildung. Deshalb ist 
die betriebliche Berufsausbildung, die einen Teil des gesam-

ten Komplexes ausmacht, in Ausbildungsordnungen im en­
geren Sinne geregelt Die Ausbildungsordnungen haben fur 
den Betrieb den Charakter einer Rechtsverordnung und einen 
entsprechenden Verbindlichkeitsgrad. Es kommt im Ziel dar­
auf an, d1e Entwicklung von lernzielorientierten Ausbildungs­
plänen zu fordern und die schulischen Rahmenpläne damit 
zu kombinieren. Dieser Prozeß der Kombination, der Inte­
gration, vollzieht sich 1m Rahmen eines Abstimmungsvorgan­
ges zw1schen Bund und Ländern. Sie w1ssen, die Kultur­
hoheit der Länder spielt dabei eine Rolle, die es zu berück­
Sichtigen heißt. Die Abstimmung erfolgt seit Mai 1972 in 
einem Koordinierungsausschuß auf Bundesebene mit den 
Landern zusammen. 

Die berufsbefähigenden Cumcula - ich benutze einmal die­
sen inzwischen schon eingeburgerten Ausdruck - beziehen 
s1ch auf d1e Vorbereitung von Jugendlichen, die zunächst 
für eine Berufsqualifizierung noch nicht re1f sind. Berufsbefa­
higende Cumcula sollen Jugendlichen ohne Ausbildungsver­
hältnis - also die "Jungarbe1ter" oder "Ungelernten", eine 
soziale Gruppe, die in regionaler und sektoraler Hins1cht 
recht differenziert ist - auf eine spätere berufliche Qualifi­
zierung vorbereiten. D1ese spätere berufliche Qualifizierung 
selbst, wird durch die Ausbildungsordnung im weiteren Sinne 
vorgegeben. 


